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Für fast eine Million Franken
DerGastrobetrieb Freihof in Erlinsbach ist zumVerkauf ausgeschrieben.

Hannah Jauch

Das Restaurant Freihof an der
Stüsslingerstrasse8 inErlinsbach
ist durch seine gute Lage an der
Strassebekannt.Nunsoll es ver-
kauft werden: Das Gebäude ist
aufdiversenImmobilienplattfor-
men ausgeschrieben. Neben
demRestaurant soll auch fürdie
Wohnräume und den Aussen-
parkplatz eine neue Besitzerin
oderBesitzer gefundenwerden.

Die jetzigen Besitzer, Stjepan
und Gordana Gelemanović, er-
klären den Grund des Inserats:
Sie sagen, es sei nichts vorgefal-
len. Das Restaurant liefe eben-
falls nach wie vor gut und solle
auch weiterhin bestehen blei-
ben. Gordana Gelemanović
sagt, es sei «über die Dorfgren-
zen hinaus beliebt und be-
kannt».Warumalsoverkaufen?
«Wir sind alt und irgendwann
reicht es auch», sagt sie.

Laut Inserat fasse das Restau-
rant mit Gaststube und Speise-
saal rund 75 Gäste und auf der
Gartenterrasse hat es weitere
30Plätze.DasObergeschoss, in
dem die Wirtewohnung unter-
gebracht ist, und das Dachge-
schoss stehen ebenfalls zum
Verkaufundbietensechseinhalb
Zimmer sowie zweiBäder.Dazu
kommenParkplätze.DieFläche
desGrundstücksbeläuft sichauf
insgesamt 793Quadratmeter.

DerVerkauf sei nicht die einzige
Lösung,sagendieGelemanovićs.
Es hänge davon ab, ob der Preis
stimme. Der vom Ehepaar ge-
wünschte Betrag liegt laut Inse-
ratbei980000Franken.DieZu-
kunftdesRestaurantsüberlassen
sie jedoch den künftigen Besit-
zenden. Der Betrieb könne wei-
tergeführt, verpachtet oder an-
derweitiggenutztwerden.Eben-
fallsdenkbarseieinUmbauoder
ein grössererAusbau.

Das Restaurant Freihof an der Stüsslingerstrasse 8 in Erlinsbach ist
zum Verkauf ausgeschrieben. Bild: Bruno Kissling

Warum der Kanton einen Hund abschiebt
Martina Imsand darf ihrenHund nichtmehr imKanton halten, obwohl er Therapiehund ihres Sohnes ist.

Hannah Jauch

«Himmeltraurig!», «die
Menschheit verblödet!», «was
für armseligeMenschenesdoch
gibt!». Diese undweitere Kom-
mentare sind unter dem Face-
book-Post zu lesen, indemMar-
tina Imsand ihreGeschichte er-
zählt. Viele zeigen sich
betroffen, gar sprachlos. Sie
selbst schreibt: «Es bricht uns
dasHerz, undwir verstehen die
Welt nichtmehr.»

Martina Imsand ist eine jun-
ge alleinerziehende Mutter aus
Dulliken. Sie istHundetrainerin
undmachtdieErwachsenenma-
tur. Ihr vierjähriger SohnhatAu-
tismus.VoreinemJahrkaufte sie
Hündin Tarja als Welpe aus
einer Zucht. Seither wird Tarja
zur Assistenzhündin ausgebil-
det, in etwa einem halben Jahr
wäre sie zurPrüfungzugelassen
worden.Doch schon heute leis-
te die Hündin einiges, sagt Im-
sand.

Imsands Sohn ist durch sei-
nen Autismus neurodivergent.
Er entwickelt sichanders als an-
dere Kinder. Er erlebt wieder-
holte, stereotypeVerhaltenswei-
senwie zumBeispiel denZwang
zum Sortieren. Seine sprachli-
cheEntwicklung ist beeinträch-
tigt, und soziale Interaktionen
sind gestört. Vor allem sich in
Gruppen von anderen Kindern
zu integrieren, falle ihmschwer,
sagt Imsand.

Dabei hilft Tarja. Wenn er
nicht berührt werden möchte,
schaffe sie eine «Barriere» zwi-
schen ihm und der vermeintli-
chen Bedrohung, sagt Imsand.
Sie behütet und beschützt ihn,
beruhigt ihnbei einerReizüber-
flutung oder wenn er versucht,
wegzurennen. Früher habe er
täglich drei Stunden gebraucht.
umeinzuschlafen. SeitTarjadie
Familie unterstütze, schlafe er
innert einer halben Stunde ein,
sagt sie.

DasFamilienglückwird
gestört
Diesen Frühling wurde Tarja
von einer Imsand unbekannten
Person beim Veterinäramt ge-
meldet. Bei Imsands lebe ein
nicht gemeldeter Listenhund,
behauptete die Person. «Der
Kantonmuss solchenVorwürfen
natürlich nachgehen», sagt Im-
sand.Dieser orderte einenGen-
test zur Rassenbestimmung an.

Das Ergebnis des Labors
liegt vor:TarjasMutterwar eine

reinrassige tschechoslowaki-
sche Wolfshündin. Ihr Vater
muss jedocheinMischlingsrüde
gewesen sein. Laut Test weist
Tarja genetische Merkmale
eines Schäferhunds und eines
Staffordshires auf.

Die Rassenbestimmung sei
auch laut Expertinnen und Ex-
perten selteneindeutig, sagt Im-
sand. Das vom Kanton beauf-

tragteösterreichischeLaborFe-
ragen sagt auf Anfrage, man
suche anhand von genetischen
Markern nachden amnächsten
verwandtenRassen. ImFall von
Tarja, heisst es bei Feragen, sei
dieWiederholungeinesTests je-
doch nicht lohnenswert, da die
identifizierten Rassen an-
erkannt seien.

Die Organisation «Tier im
Recht» (TIR) ist anderer Mei-
nung. Sie verweist auf die Praxis
desVeterinäramts Zürich. Es ak-
zeptierekeineGentests,daesdie-
se als unzuverlässig einstufe.
Bianca Körner von TIR zitiert
überdieAnsichtendesVeterinär-
amts Zürich: «Jedes Labor hat
eine andere Stammdatenbank,
mit welcher die DNA verglichen
wird, weshalb unterschiedliche
Ergebnisse resultieren könnten.
Generell stellt sichdieFrage,wie
sinnvolldieKategorisierungnach
Rasseüberhaupt ist.»

DerHund ist imKanton
nichtwillkommen
Eine gesamtschweizerischeRe-
gelung bezüglichHunderassen
gibt es nicht. Die Entschei-
dungsmacht liegt bei den Kan-

tonen, oder in einzelnen Fällen
bei den Gemeinden. Die Ge-
setzgebung des Kantons Solo-
thurn klassifiziert acht Rassen
als potenziell gefährlich: Bull-
terrier, Staffordshire Bull Ter-
rier, American Staffordshire
Terrier, American Pit Bull Ter-
rier, Rottweiler, Dobermann,
Dogo Argentino und den Fila
Brasileiro.

Kantonstierärztin Chantal
Ritter sagt aufAnfrage, esbeste-
he imKantonSolothurn«eigent-
lich» kein Rasseverbot. Sie be-
zieht sich auf die Zusatzrege-
lung, dass auch für die oben
aufgeführtenListenhunde –mit
AusnahmedesPitbull Terriers –
eine Haltebewilligung erwirkt
werdenkann.FürdenAntrag ist
einAbstammungsnachweis nö-
tig (siehe Kasten).

Für Mischlinge wie Tarja
kann jedochkeineHaltebewilli-
gung erwirkt werden. Körner
vom TIR sagt: «Da bei Misch-
lingshunden kein solcher Ab-
stammungsnachweis ausgehän-
digt wird, wird das Halten von
Hunden, die nur einen geneti-
schenAnteil einer potenziell ge-
fährlichen Rasse in sich tragen,

im Kanton Solothurn faktisch
verboten.»

«Willkürlichund
diskriminierend»
Der Kanton behält sich das
Recht vor, auchüberHunde,die
nicht zu den acht als gefährlich
deklariertenRassengehören, im
Einzelfall bei Verhaltensauffäl-
ligkeitenzuentscheiden.Einne-
gativer Wesenstest kann dem-
nachdazu führen,dasseinHund
als gefährlich eingestuft wird.
Ein positiv ausfallender We-
senstest kann dieses Label je-
dochnachderheutigenGesetz-
gebung nicht aufheben.

Körner sagt, Einstufungen
nach Gefährlichkeit, ohne das
WesendeseinzelnenHundes zu
prüfen, seien «teilweise frag-
würdig». Patricia Villard
schreibt in einem Text für den
VereinPetfinder, dass gesteiger-
te Aggression genetisch nie be-
legt werden konnte. Sie beruft
sichaufStudienundDissertatio-
nen,dasdasGegenteil unterBe-
weis stellen. Ihr Fazit: «Durch
falsche Erziehung, mangelnde
Sozialisation und nicht fachge-
rechte Haltung kann bei jedem

HundeineübersteigerteAggres-
sion ausgelöst werden – nicht
derHund istdaseigentlichePro-
blem, sonderndessenMensch.»

Bereits2012befasste sichein
Vorstoss imKantonsratmitdem
gleichen Thema. Der damalige
SVP-Kantonsrat Manfred Küng
bezeichnete die Regelung als
«willkürlich und diskriminie-
rend». Er forderte die Möglich-
keit einerAusnahmebewilligung
oderdenVerzichtaufdenRasse-
ausweis inHärtefällen.DerVor-
stoss wurde knapp mit 44 zu 41
Stimmen abgelehnt.

DieKantoneAargauundBa-
sellandermöglichenes, auch für
MischlingshundederListenras-
sen Haltungsbewilligungen zu
erwirken. Zwölf Kantone besit-
zen keine Listen mit potenziell
gefährlichen Rassen, darunter
auch die Nachbarkantone Jura
und Bern. In Deutschland und
beispielsweise demKanton Zü-
rich wird bei Mischlingen an-
handdesProzentsatzesdesRas-
senanteils entschieden.

Wiegehtes
jetztweiter?
Die Ausbildung von Tarja zur
Assistenzhündin kannnicht be-
rücksichtigt werden. Imsands
Möglichkeiten, den Hund bei
sich zu behalten, sind begrenzt.
Sie sagt, ihre Situation erlaube
es ihr nicht, innerhalb der Frist
in einenanderenKanton zu zie-
hen.DieanderenMöglichkeiten
sind umständlicher: Laut Kan-
tonstierärztinRittermüssteeine
Rasse gefestigt und vom inter-
nationalenkynologischenDach-
verband FCI samt Qualitäts-
merkmalenalsRasseanerkannt
werden.Der einzig andereWeg
sei eineGesetzesänderung.

Martina Imsanderhielt eine
Frist von 90 Tagen, um Tarja
ausserkantonal zu platzieren.
Mittlerweile hat sie eine An-
schlusslösung gefunden. Chan-
tal Ritter sagt, dass den Ent-
scheid mittels Beschwerde an-
fechten könne. Imsand
befürchtet jedoch, dass Tarja
während des Prozesses bereits
vom Veterinäramt beschlag-
nahmtwürde.NähereAuskünf-
te was mit Hunden nach ihrer
Beschlagnahmung geschieht,
gibt Ritter nicht.

Die Organisation TIR sagt,
dies komme auf den Einzelfall
an. Zur Euthanasie greife man
nur äusserst selten, meistens
würdendieTiere inTierheimen
untergebracht.

Die Familie Imsand aus Dulliken: Martina Imsand, SohnMason, Hündin Tarja und Tochter Caissy. Bild: Bruno Kissling

Haltebewilligungen im
Kanton Solothurn

Bianca Körner von TIR erklärt,
wie eineHaltebewilligung erwirkt
werden kann: «Gesuchstellende
Personenmüssen volljährig sein
und den Nachweis erbringen
können, dass sie die erforderli-
chen Kenntnisse über die Hal-
tung und den Umgang mit Hun-
den sowie einen einwandfreien
Leumundhaben. DerHundmuss
einen Abstammungsnachweis
eines anerkannten Schweizer
Rasseclubs haben. Es gilt die
Bewilligung vor demErwerb des
Hundes zu erwirken.»


